
 
 

 

Entsprechenserklärung 2025 

 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Vossloh 
Aktiengesellschaft zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

 

Die Vossloh Aktiengesellschaft entspricht derzeit mit den nachfolgend genannten Ausnahmen 
sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im Amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
veröffentlichten Empfehlungen des am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 (DCGK) und wird diesen auch zukünftig 
mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprechen. 
 
Empfehlung C.4: „Ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vorstand einer börsennotierten 
Gesellschaft angehört, soll insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei 
konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen, 
wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt.“ 
 

Erläuterung: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Grube, nimmt, neben dem 
Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vossloh AG, mehr als fünf weitere 
Aufsichtsratsmandate bei börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare 
Funktionen wahr.  Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass die Frage, ob ein Mitglied 
genügend Zeit für sein Mandat aufbringen kann, jeweils anhand der Umstände des 
Einzelfalls beurteilt werden muss. Herr Prof. Dr. Grube ist nach Auffassung von Vorstand 
und Aufsichtsrat, nicht zuletzt wegen seiner herausragenden Expertise und langjährigen 
Branchenerfahrung, eine große Bereicherung für die Gesellschaft, was durch seine 
weiteren Mandate nicht beeinträchtigt wird. Herr Prof. Dr. Grube hat insbesondere 
ausreichend Zeit für die sorgfältige Wahrnehmung seiner Aufgaben als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Verfügung. 
 
 
 

 
Empfehlung G.10 Satz 2: „Über die langfristig variablen Gewährungsbeträge soll das 
Vorstandsmitglied erst nach vier Jahren verfügen können.“ 
 

 
Erläuterung: Ein vierjähriger Bemessungszeitraum für die langfristig variable Vergütung 
der Vorstandsmitglieder (bzw. eine sich an den dreijährigen Bemessungszeitraum direkt 
anschließende Ausschüttungssperre von einem weiteren Jahr) ist aus Sicht des 



 
Aufsichtsrats angesichts der ebenfalls vom DCGK empfohlenen und bei der Gesellschaft 
regelmäßig praktizierten Erstbestellung von nur drei Jahren nicht sachgerecht.  

 
Ferner hat die Vossloh Aktiengesellschaft seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im 
Dezember 2024 sämtlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der 
Fassung vom 28. April 2022 mit Ausnahme der vorstehend dargelegten Abweichungen zu 
Empfehlungen C. 4 und G.10 Satz 2 entsprochen. 
 
Werdohl, im Dezember 2025 
 
Vossloh Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand / Der Aufsichtsrat 
 


